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Im Rahmen des Gesundheits- und Pflegesystems der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegekassen werden in der Bundes-
republik Deutschland jährlich Beträge ausgegeben, die den 
regulären Bundeshaushalt von 357 Mrd. Euro im Jahre 2019 
(vor Corona) noch deutlich überschreiten. Wo viel Geld im 
Spiel ist, besteht die Gefahr, dass viele etwas davon abhaben 
wollen, auch wenn es ihnen nicht zusteht. Gerade in den 
letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Betrugswelle nicht 
nur im Rahmen der üblichen Wirtschaftskriminalität und der 
Steuerhinterziehung zunimmt, sondern auch im Rahmen der 
Abrechnungen mit den gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen. Hinzu kommt, dass gerade in diesem 
Bereich eine Begrenzung von Zahlungen niemals eintritt, 
da das System in unserem Land vorsieht, dass berechtigte 
Aufwendungen für Heil- und Pflegemaßnahmen stets auch 
zu bezahlen sind. 
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Angesichts der immensen Beträge, die hier aufgewendet 
werden, ist es von besonderer Wichtigkeit, dass unge-
rechtfertigte Forderungen erkannt und deren Zahlungen 
abgelehnt werden. Dies gilt erst recht für solche Forderun-
gen, denen eine entsprechende Leistung überhaupt nicht 
zugrunde liegt. 

Um derartige betrügerisch geltend gemachte Forderungen 
aufzudecken, bedarf es nicht selten entsprechender Hin-
weise, die zur Einleitung von Ermittlungsverfahren führen. 
Nachdem die Mitteilungen oft von Personen kommen, die 
aus dem näheren Umfeld der Täter stammen, haben wir mit 
dem Hinweisgebersystem eine Plattform geschaffen, auf der 
wir Ihnen absolute Anonymität des Informanten garantieren 
können. Wir hoffen damit, weitere finanzielle Schäden im 
Bereich des Gesundheitswesens aufdecken und unberech-
tigt vereinnahmte Gelder zurückführen zu können. Es würde 
uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen würden.

 

Dr. Walter Kimmel
Generalstaatsanwalt 
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WIE KANN ICH EINE MELDUNG  ABGEBEN?

Um eine Meldung abzugeben, tragen Sie einfach folgenden 
Link in das Adressfenster ihres Browsers ein: 
https://www.bkms-system.com/ZKG
Von dort aus werden Sie durch den Meldeprozess geführt. 

IST MEINE ANONYMITÄT GESICHERT?

Oberstes Prinzip des hier verwendeten BKMS® Incident 
 Reporting ist der Schutz des Hinweisgebers. Ihre Meldung 
wird über eine verschlüsselte Verbindung zu einem Server 
übermittelt, der sich in einem Hochsicherheitsrechen-
zentrum in der Bundesrepublik Deutschland befindet. Ein 
Zugriff auf die übermittelten Daten ist dort nur für den 
Hinweis geber und die Sachbearbeiter der ZKG möglich. 
Rückschlüsse auf Ihre Identität sind technisch ausgeschlos-
sen. Die Funktionalität der Anonymitätswahrung wird regel-
mäßig von unabhängigen Stellen zertifiziert.

IST EINE KOMMUNIKATION MIT DER ZKG 
 MÖGLICH?

Sie können einen geschützten Postkasten einrichten, 
für den Sie Benutzernamen und Kennwort selbst wählen. 
Über diesen Postkasten können Sie direkt mit den staats-
anwaltschaftlichen Sachbearbeitern der ZKG kommunizie-
ren, ohne dass Ihre Anonymität gefährdet wäre.

Bitte nutzen Sie deshalb den anonymen Postkasten des 
 Hinweisgebersystems!

https://www.bkms-system.com/ZKG
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Welche Meldungen helfen 
der ZKG? 
AlleHinweise,diehelfenkönnen,
Vermögens straftaten zu Lasten des 
Gesundheitswesens in Bayern  aufzudecken 
oder aufzuklären,könnenfür unsereArbeit
wichtig sein. 

Siearbeitenz.B.imGesundheitswesen,sind
Patient oder sind Angehöriger eines Patienten 
undhabenbeobachtet,
 › dassLeistungenabgerechnetwerden,

 · dietatsächlichnichterbrachtwurden,
 · die nicht vollständig bzw. nicht wie 
vorgeschriebenerbrachtwurden,

 · diedurchnicht(ausreichend)qualifiziertes
Personalerbrachtwurden,

 › dass andere als die tatsächlich erbrachten 
Leistungenabgerechnetwerden,

 › dass für die Abrechnung notwendiges 
Personalbzw.notwendigeAusstattungfehlt,

 › dassKick-Back-Zahlungen(Rückvergütungen)
geleistetwerden,

 › dass für die bevorzugte Verordnung von Medi
kamentenundHeilmittelnbzw.dieZuführung
von Patienten Geld gezahlt oder andere 
Vorteilegewährtwerden,

 › dassUnterschriften,diedieErbringungbe
stimmterLeistungenbestätigensollen,blanko
im Voraus geleistet werden.
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